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Automatisierter Abruf von Kontoinformationen gemäß § 24c KWG
hier: Praktische Umsetzungsschwierigkeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit als Anlage 1 beigefügtem Schreiben vom 30. Juni 2003 hatte sich der ZKA 
mit der Schilderung einiger Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung des 
automatisierten Abrufs von Kontoinformationen an das BMF gewandt.

Unter anderem ist dabei die Frage der Erhebung der Angabe “Tag der Geburt” 
bei Ausweisdokumenten, die lediglich das Geburtsjahr enthalten, thematisiert 
worden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat 
nunmehr dazu mitgeteilt, dass in diesen Fällen die Kreditinstitute um eine 
einheitliche Schreibweise wie folgt gebeten werden: “01.01.JJJJ”. Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte dem als Anlage 2 beigefügten Schreiben der BaFin.

Zu den übrigen im Schreiben des ZKA vom 30. Juni 2003 angesprochenen 
Umsetzungsschwierigkeiten haben BMF bzw. BaFin noch nicht abschließend 
Stellung genommen. Insoweit hat das BMF aber signalisiert, dass es der vom 
ZKA vorgeschlagenen Handhabung bei Mietkautionskonten und zur Einstellung 
abweichend wirtschaftlicher Berechtigter bei Notar-Anderkonten zustimmen 
könnte.

Über den Fortgang der Angelegenheit werden wir Sie sobald als möglich 
unterrichten.

M 370/03    / 13-10, Seite 1



Mit freundlichen Grüßen

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands

Björn Christian Stein Olaf Christoph Achtelik

Anlagen
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